
n -11,{j3 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
- _. 

Ces i\!l!t~cH'." ft·,\ ! .... '": X\'11 GC'~,"'f· ...... n{"''''·'''('!'''·t ... r .. r;f'~ ,.J .• .... .......................... --' .... ...,~-~ ......... \,. .. ,.."-,': .. :_ ......... \,,.~ ..... 

BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 
Zl. 10.000/68-Parl/90 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Rudolf PÖDER 

Parlament 
1017 Wien 

Wien, 18. Juli 1990 

560iflAB 
1990 -08- 02 

zu 5126/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5726/J-NR/90, 
betreffend Betra~ung eines Lehrers mit Schulaufsichtsfunk
tionen in Oberösterreich ohne Erstellung eines Dreiervor
schlages durch das Kollegium des Landesschulrates, die die 
Abgeordneten Mag. Karin PRAXMARER und Genossen am 13. Juni 
1990 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beant
worten: 

ad 1) und 2) 

Für die Betrauung eines Fachinspektors muß zwar gemäß 
Artike181b der Bundesverfassung ein Dreiervorschlag einge
bracht werden, jedoch nicht vom Kollegium, sondern vom 
Landesschulrat bzw. gemäß § 7 Absatz 1 des Bundesschulauf
sichtsgesetzes und dessen Präsidenten. Ein Kollegiumsbe
schluß ist nur für Ernennungen erforderlich. 

ad 3) 

Der derzeitige Fachinspektor für Leibesübungen wurde ledig
lich für die Dauer der Dienstverhinderung von Fachinspektor 
Professor Oberstudienrat Mag. Erich MANNINGER betraut. Für 
eine ev. Nachbesetzung der Stelle wird die Vorlage eines 
Dreiervorschlages durch den Landesschulrat für Oberöster
reich veranlaßt werden. 
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